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Sehr geehrte Rehabilitanden,  
 
unsere Hausordnung informiert Sie über die allgemeinen Hausregeln. Bei weiteren 
Anliegen und Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Mitarbeitenden der 
Rehaklinik St. Landelin. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen 
erfolgreichen Verlauf Ihrer Rehabilitation.  
 
Ihr Reha-Team St. Landelin 
 
 
 
 
Alkohol, Cannabis und illegale Suchtmittel 
Nicht erlaubt sind Besitz und Konsum von Alkohol, Cannabis und illegalen Suchtmitteln. 
 
Alkoholfreie Biere und andere für den Zeitraum der stationären Reha (innerhalb und 
außerhalb der Klinik) verbotene Getränke und Konsumprodukte  
 Alkoholfreies Bier, Wein, Sekt, Malzbier, alkoholhaltige Konsumprodukte (Süßspeisen, 

Saucen etc.) 
 Softdrinks, die unter einem Label der Alkoholindustrie vermarktet werden (z. B. Paulaner 

Spezi) 
 Koffeinhaltige Softdrinks mit den Zusätzen Taurin, Inosit oder Glucuronolactat  
 Hanftee, Hanfgetränke, cannabinoidhaltige Konsumprodukte (Hanfsamen, Hanföl, 

Hanfmehl etc.)  
 Nahrungsergänzungsmittel mit Proteinmischungen, Nahrungsergänzungsmittel mit 

einzelnen Aminosäuren 
 
Eigentum und zurückgelassene Gegenstände 
Für mitgebrachte Kleidung und Wertsachen haftet jeder Rehabilitand selbst. Falls bei der 
Entlassung Gegenstände zurückgelassen werden, können diese maximal drei Monate ohne 
Haftungsanspruch aufgehoben werden. Danach gehen sie in das Eigentum der Einrichtung 
über oder werden entsorgt.  
 
Energie 
Helfen Sie Energie sparen! Bitte Energieverbraucher (Licht, Radio) ausschalten, wenn das 
Zimmer verlassen wird. Die Zimmerluft bitte effektiv austauschen (sog. Stoßlüften). Heizungen 
während des Lüftens oder wenn das Zimmer längere Zeit verlassen wird bitte abdrehen. 
Gelder, die für Energie aufgewendet werden müssen, stehen nicht für andere Aspekte der 
Rehabilitation zur Verfügung. Ein sparsamer Ressourcenumgang ist daher im Interesse aller 
und von jedem einzelnen Rehabilitanden.  
 
Fernseher 

Das Mitbringen privater Fernsehgeräte ist nicht gestattet. In jedem Gebäudeteil sind 
Fernsehräume frei zugänglich.  
 
Handys 
Während der Teilnahme an Therapiemodulen und im Speisesaal sind die Mobiltelefone 
abzuschalten, um allen Beteiligten die ungestörte Teilnahme am rehabilitativen Programm und 
an den Mahlzeiten zu ermöglichen. 
 
Haustiere 
Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden. 
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Hygienevorschriften Speisesaal/Küche 
Entsprechend der verbindlichen Hygienevorschriften dürfen keine persönlichen Gegenstände 
und Nahrungsmittel (Gewürze, Konfitüren, Ketchup etc.) auf den Speisetischen gelagert 
werden. Ebenso ist die Mitnahme von Speisen aus Küche und Speisesaal in den übrigen 
Klinikbereich nicht gestattet. Zuwiderhandlungen haben wegen der rechtlich verbindlichen 
Hygienevorschriften disziplinarische Konsequenzen. 
 
Kleidung 
Während der Teilnahme an den Therapie-Veranstaltungen sowie zu den Mahlzeiten bitten wir 
um angemessene Kleidung (keine Sport- oder Arbeitskleidung).  
Bitte auch während der Sommermonate bedeckte Oberkörper (T-Shirts) und Schuhe tragen. 
Ausnahmen sind nur auf der Liegewiese neben dem Beachvolleyballplatz möglich. 
In der Arbeitstherapie sind die angeordnete Arbeitskleidung und gegebenenfalls 
Sicherheitsschuhe zu tragen. Für die Sport- und Bewegungstherapie ist Sportkleidung 
erforderlich.  
 
Mülltrennung 
Bitte trennen Sie Ihren Müll gewissenhaft und beachten Sie die entsprechenden 
Hinweisschilder in unserem "Müllhäuschen". 
 
Offenes Feuer, Elektrogeräte, Fahrradakkus 
Aus feuerpolizeilichen Gründen ist offenes Feuer (Kerzen etc.) verboten.  
Elektrische Geräte wie Tauchsieder, Kaffeemaschinen, Bügeleisen etc. dürfen nicht in den 
Zimmern verwenden werden. Für die Zubereitung von Kaffee und Tee stehen in allen 
Gebäuden Teeküchen mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung.   
Akkus für Elektrofahrräder dürfen nur in der Akkustation des Fahrradabstellraumes aufgeladen 
werden, das Aufladen auf dem Zimmer oder im Klinikgebäude ist untersagt.  
 
Öffnungs- und Ausgangszeiten 
Die Klinikbereiche sind zwischen 06.00 Uhr und 22.30 Uhr geöffnet. Eine Rückkehr vom 
Ausgang muss bis 21.30 Uhr erfolgen. Die Nachtruhe gilt von 22.00 bis 06.00 Uhr. Für 
Gruppenaktivitäten (mindestens 3 Personen) kann Ausgang bis 22.00 Uhr genehmigt werden, 
wenn dieser rechtzeitig angemeldet wird. 
 
PC- Benutzerordnung, WLAN 
Grundsätzlich kann jeder die PC und den Internetzugang unter Beachtung der 
„Benutzerordnung für die Internetnutzung“, die am Eingang des PC- und Internetraums 
aushängt, nutzen. Mit Nutzung des klinikinternen Internetangebotes erklären Sie sich mit der 
Benutzungsordnung für das Internet einverstanden.  
Das WLAN unserer Klinik können sie kostenneutral nutzen, Ihre Zugangsdaten erhalten Sie 
am Aufnahmetag in der medizinischen Abteilung. 
 
Sendungen an die Rehaklinik St. Landelin, passagere Adresse:  
Bei privaten Bestellungen darf die Rehaklinik St. Landelin allenfalls als Lieferanschrift 
angegeben werden, keinesfalls als Rechnungsempfänger.  
 
Tabakkonsum inkl. E-Zigaretten 
In der Klinik und auf dem Klinikgelände besteht Rauchverbot mit Ausnahme der 
ausgewiesenen Raucherbalkone und Raucher-Zonen. Rauchen außerhalb der 
ausgewiesenen Bereiche verstößt gegen feuerpolizeiliche Anordnungen und kann neben 
disziplinarischen auch strafrechtliche und haftungsrechtliche Folgen haben. Rauchen im Bett 
bedeutet eine massive Gefährdung aller und führt zur sofortigen Entlassung. 
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Zimmer – Abreise – Entlassungspapiere  
In unserer Klinik gibt es Doppel- und Einzelzimmer. Die Vergabe der Einzelzimmer erfolgt nach 
Aufnahmedatum.  
Sie sind verantwortlich für Ordnung, Sauberkeit und schonende Behandlung Ihres Zimmers. 
Bitte gehen Sie sorgsam mit dem Inventar der Zimmer um. Private Bilder können an den 
vorhandenen Pinnwänden angebracht werden.  
An Türen und Wänden darf nichts aufgehängt oder befestigt werden.  
Auf den außen liegenden Fenstersimsen dürfen keine Lebensmittel oder Gegenstände 
aufbewahrt werden (Unfallgefahr). Kühlschränke stehen Ihnen auf allen Teeküchen zur 
Verfügung. 
Der Zustand der Zimmer wird regelmäßig durch Kontrollrundgänge überprüft. Bitte 
festgestellte Mängel im Zimmer sofort an die Mitarbeitenden der Haustechnik oder 
Hauswirtschaft melden.  
Geschirr, Besteck und offene Lebensmittel dürfen nicht aus der Klinikküche mit auf die Zimmer 
genommen werden.  
Bitte das Packen und die Grundordnung im Zimmer bereits am Vorabend des Umzuges bzw. 
der Abreise erledigen. Am Abreisetag kann das Gepäck beim Internen Dienst in der Rezeption 
untergestellt werden. 
Die Zimmerabnahme erfolgt am Abreisetag um 8.00 Uhr, das Zimmer muss bis spätestens 
8.30 Uhr komplett geräumt und entsprechend der Vorschrift „Zimmerübergabe bei Umzug oder 
Abreise“ (s. Aushang im Rehabilitandenzimmer) gereinigt sein. Kann das Zimmer nicht 
abgenommen werden -aufgrund von unzureichender oder unsachgemäßer Reinigung- wird 
eine Reinigungspauschale von 50 € in Rechnung gestellt. 
Ihre Entlassungspapiere erhalten Sie in der medizinischen Abteilung unmittelbar vor Ihrer 
Abreise und nach Aushändigung Ihres Zimmer- und Schrankschlüssels. Wird der Zimmer- und 
Schrankschlüssel nicht abgegeben, werden die Unkosten für eine Nachanfertigung Ihnen in 
Rechnung gestellt (ca. 65 €).  
 
Zusammenleben 
Das Miteinander prägt das Klima. Gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme bilden die 
Grundlage für eine angenehme Atmosphäre und konstruktive Zusammenarbeit.  
Das Zusammenleben vieler Menschen auf vergleichsweise engem Raum kann zu Problemen 
und Konflikten führen, die innerhalb der Therapeutischen Gemeinschaft gelöst werden 
müssen. Dies fordert vom einzelnen Rehabilitanden die Bereitschaft zu Kompromiss und 
Verständnis für die Notwendigkeiten der Mitrehabilitanden.  
Alle Angelegenheiten, welche das Zusammenleben in der Therapeutischen Gemeinschaft 
betreffen, können in der 14-tägig stattfindenden Hausversammlung besprochen werden. 
Außerdem tritt zum selben Zweck 14-tägig der Rehabilitandenrat zusammen (ein Sprecher 
jeder Gruppe, sowie die therapeutische oder ärztliche Klinikleitung). Wir danken für Ihre 
Mitarbeit und für Ihre weiteren Anregungen. 


